
B E S C H L U S S V O R L A G E TOP:
öffentlich

Beschluss über einen Antrag im Rahmen des Förderprogramms 
"Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" 2020 - hier: Erweiterung des 
Sportplatzes Bernberg

Beratungsfolge:

Datum Gremium

30.09.2020 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

30.09.2020 Rat

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung einen Förderantrag im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von
Sportstätten“ für das Programmjahr 2020 zu stellen.

Begründung: 

Anfang Juli 2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des  Landes  Nordrhein  Westfalen  den  Programmaufruf  für  das  Förderprogramm
“Investitionspakt  zur  Förderung  von  Sportstätten“  gestartet.  Das  Förderprogramm ist
Bestandteil  des  Konjunktur-  und  Krisenbewältigungspaketes  zur  Überwindung  der
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Die  Förderhöhe  im  Rahmen  dieses  Bund-Länder-Programms  beträgt  90%.  Das  Land
Nordrhein Westfalen übernimmt darüber hinaus den 10- prozentigen Stadtanteil.

Die  Verwaltung  schlägt  vor,  den  Sportplatz  Bernberg  um  das  Angebot  eines
Kleinspielfeldes (25m x 35m) zu erweitern.Gestärkt werden soll hierdurch insbesondere
der  Breitensport  durch  Erweiterung  des  Flächenangebotes  für  die  Kinder-  und
Jugendarbeit des örtlichen Spoprtvereins. Des weiteren soll durch Modernisierung einer
Kletterwand eine weitere Anlage für den öffentlichen Breitensport geschaffen werden, die
den Spaß am Sport befördern soll.

Insgesamt wird durch die Maßnahmen ein quartiersbezogenes niederschwelliges Angebot
für breite Bevölkerungsschichten, insbesondere für Kinder und Jugendliche geschaffen.
Die  vorgeschlagene  Gesamtmaßnahme liegt  innerhalb  des  Programmgebietes  „Soziale
Stadt Bernberg“ und stellt  ein ergänzendes Breitensportangebot im Stadtteil  Bernberg
dar.

Die Kostenschätzung gem. DIN 276 beträgt 745.000 Euro (brutto). Die Maßnahme wird in
den Haushalt  2021 eingestellt.  Durch die Übernahme des 10-prozentigen Stadtanteils
durch das Land Nordrhein Westfalen wäre die Maßnahme haushaltsneutral.

Der Entwurf der Maßnahme wird in der Sitzung vorgestellt und erläutert. 
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